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Im Februar 2014 gab die Europäische Zen
tralbank (EZB) mit dem EZBBeschluss 
2014/6 die Planung zur Erstellung eines 
europäischen Kreditregisters, des Analytical 
Credit Dataset (beziehungsweise kurz: Ana
Credit) bekannt. Dadurch soll die EZB in  
der Zukunft genauere Informationen über 
Schuldverhältnisse erhalten und diese für 
Aufsichts und Regulierungszwecke und 
zur Überwachung der Finanzstabilität ver
wenden können. Gerade die Krisenprozesse 
auf den Finanzmärkten seit 2007 führten 
zu der Ansicht, dass eine verstärkte Kont
rolle, basierend auf aktuelleren und gra
nulareren Daten, notwendig ist. Diese ver
mutete Wirksamkeit im Rahmen der 
 Vermeidung von Finanz krisen ist indes 
nicht umsonst zu haben: Im Gegenteil wer
den schon jetzt einhergehende Melde
bürokratie und Transaktionskosten kritisch 
 diskutiert (stellvertretend Götzl, 2015). Tat
sächlich würde AnaCredit ein vorhandenes 
institutionelles Gefüge ergänzen (teilweise 
auch perspektivisch ablösen) und ist daher 
vor diesem Hintergrund zu bewerten.

Öffentliche/private Kreditregister  
in der Europäischen Union

Kreditinformationssysteme repräsentieren 
ein institutionelles Design, mit dem der 
asymmetrischen Informationsverteilung 
zwischen Mittelanbietern und Nachfragern 
beim Kreditvergabeprozess und den sich 
daraus ableitenden möglichen negativen 
Konsequenzen Rechnung getragen werden 
kann. Gemeint sind insbesondere Moral 
Hazard und AdverseSelectionEffekte, die 
zu hohen Transaktionskosten, Kredit
rationierungen und anderen Allokati
onsineffizienzen führen können. Aufgrund 
der Tatsache, dass ein funktionierender 
 Kreditmarkt für die volkswirtschaftliche 
Entwicklung eines Landes von immenser 
Bedeutung ist, sind solche Problemfelder 
möglichst zu reduzieren. 

Bei Kreditauskunfteien handelt es sich um 
Finanzinformationsintermediäre, die ver
gangenheitsbezogene und aktuelle (Kre
dit)Daten sammeln, auf deren Basis die 
Bonität von (potenziellen) (Bank)Kunden 
eruiert werden kann. Durch die Auswer
tung sowie Verwendung dieser Informa
tionen können anschließend Kreditver
gabeentscheidungen der Mittelanbieter 
 effizienter getroffen werden (Weltbank, 
2011, Seite 7 f.). Etabliert und betrieben 
werden Kreditauskunfteien daher zum ei
nen von privaten Unternehmern. Zum an
deren existieren Kreditauskunfteien, die von 
der öffentlichen Hand betrieben werden, 
wobei hier die aufsichts(rechtliche) Di
mension, die Überwachung und das Erken
nen von (systemischen) Risiken um gegebe
nenfalls entsprechende Reaktionen setzen 
zu können, im Vordergrund steht (Jentzsch, 
2010, Seite 20 f.). AnaCredit ist als öffent
lichrechtliche Institution angelegt. 

Bisher gibt es in Europa ein Nebeneinander 
von verschiedenen Systemen. In manchen 
Ländern existieren bislang keinerlei Kredit
auskunfteien, in manchen nur öffentliche 
(Central Credit Register, kurz CCR), in man
chen nur private Kreditbüros, in anderen 
beide parallel. Zusätzlich sind die Spezifika 
sowie das institutionelle Design der vor
handenen CCR teilweise sehr unterschied
lich. Gerade die Meldeschwellen, ab denen 
Institute (Kredit)Daten zu liefern haben, 
variieren zwischen öffentlichen Kreditre
gistern der europäischen Staaten erheblich. 

Die momentane Situation in Europa

Auch die Art und Speicherdauer der von 
diesen öffentlichen Registern gesammel
ten Daten kann sich unterscheiden 
(Jentzsch, 2010, Seite 21). Tabelle 1 gibt 
 einen Überblick über die momentane Situ
ation in Europa, wobei der Abdeckungs
grad (in Prozent) der erwachsenen Be
völkerung angibt, wie viele Personen und 
Unternehmen durch das jeweilige System 
mit Informationen zu deren Kredithistorie, 
offenen sowie nicht zurückgezahlten Kre
diten, erfasst werden. 

Die Tabelle zeigt, dass im Moment keines
wegs alle Länder in Europa über öffent
liche Kreditauskunfteien verfügen. Ana
Credit kann diese nicht unmittelbar 
 ersetzen, da es als MetaRegister auf Da
tenzulieferungen nationaler Institutionen 
angewiesen ist. Jedoch ist denkbar, dass 
AnaCredit mittelbar zu einer Vervoll
ständigung der nationalen Register führt, 
indem es nationale Entscheidungsträger 
anreizt, solche zu etablieren. Es ist bereits 
erkennbar, dass sich die vorhandenen 
 Lücken wie unlängst im Falle Zyperns wei
ter verkleinern: zunächst in Malta, welches 
voraussichtlich ab Ende 2015 ebenfalls ein 
CCR haben wird, gefolgt von Irland, wo der 
Starttermin bei Mitte 2016 liegen dürfte 
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Die Schaffung eines europäischen Kredit-
registers kann auf diversen nationalen Vor-
läuferprojekten aufbauen. Vor diesem Hin-
tergrund geben die Autoren zunächst einen 
Überblick über die bereits existie renden 
 Kreditinformationssysteme in den europäi-
schen Staaten. Anschließend verweisen sie 
auf vorhandene, internationale Kooperatio-
nen im öffentlichen Bereich, bevor sie das 
Projekt Ana-Credit selbst darstellen und 
dessen Stand der Dinge einschätzen. Neben 
ungeklärten Fragen des Datenschutzes und 
der Privatsphäre verweisen sie auf mög-
licherweise größere Belastungen für kleine 
und mittlere Banken und wollen Doppel-
belastungen mit anderen Meldevorschriften 
möglichst gering gehalten wissen. (Red.)
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(vergleiche Europäische Kommission, 2014, 
Seite 25), sowie weiteren Ländern, die an 
der Einführung solcher öffentlicher Kredit
auskunfteien arbeiten (vergleiche Stal
lings/Tran, 2015, Seite 5). Zudem sind die 
nationalen Einrichtungen in ihrer Ausge
staltung (unter anderem ihren Berichts
schwellen und Abdeckungsgraden, wie be
sonders der Vergleich Deutschlands mit 
den meisten anderen Ländern verdeutlicht) 
nicht homogen, womit AnaCredit über
dies eine gewisse Standardisierungswir
kung haben wird. 

Überblick über Deutschland, Österreich 
und die Schweiz

In Deutschland existiert in Deutschland be
reits seit 1934 die sogenannte Evidenzzen
trale für Millionenkredite. Dabei handelt es 

Tabelle 1: Kreditinformationssysteme in Europa

Land Öffentliche Kreditregister Private Kreditregister

Gegründet
(Abdeckungsgrad 
Personen/Unter
nehmen 2014)

Meldeschwelle 
(Konsumenten
kredite) in Euro

(Abdeckungsgrad 
Personen/ 

Unternehmen 2014)

Belgien 1967 96,4 200 0
Bulgarien 1998 62,9 0 0
Dänemark 0 7,8
Deutschland 1934 1,3 1 000 000 100
Estland 0 34,2
Finnland 0 19,6
Frankreich 1946 44,5 5001) 0
Griechenland 0 82,5
Irland 0 100
Italien 1962 24,6 30 0002) 100
Kroatien 0 100
Lettland 2003 76,8 1501) 0
Litauen 1996 28,8 290 97,7
Luxemburg 0 0
Malta 0 0
Niederlande 0 79,4
Österreich 1986 2 350 000 53,2
Polen 0 84,3
Portugal 1978 100 50 23,4
Rumänien 1999 12,3 4520,93) 46,6
Schweden 0 100
Slowakei 1997 2,8 0*) 65,7
Slowenien 1993 3,2 500*) **) 100
Spanien 1962 50 6000 15,3
Tschechien 1994 6,4 0*) 76,6
Ungarn 0 74,6
Vereinigtes  
Königreich 0 100

Zypern 2014 0 n/a 6,8

1)  für NPL, 2) NPL unabhängig von Meldeschwelle, 3) RoN 20 000 (Umrechnungskurse laut finance.yahoo.com vom  
29. September 2015)

*) Nur Kredite/Garantien an juristische Personen/Unternehmen; **) Natürliche Personen auf aggregierter Basis
Quellen: Eigene Erhebung nach Jentzsch (2007a), Weltbank (2015a/b), Nationale Zentralbanken (2015).

sich um eine öffentliche Kreditauskunftei, 
welche von der Deutschen Bundesbank ge
führt wird und seit Beginn dieses Jahres 
vierteljährlich Kredite über 1 Million Euro 
erfasst. Die Evidenzzentrale ist Ergebnis des 
institutionellen Wandels, der aus den Er
fahrungen der Weltwirtschaftskrise heraus 
entstand. Seinerzeit mit einer Melde
schwelle von 1 Million Reichsmark (verglei
che KWG in der Fassung vom 5. Dezember 
1934, § 9 Abs. 1, Deutsches Reichsgesetz
blatt, Teil I, Seite 1204) gestartet, ist es das 
älteste öffentliche Kreditregister Europas – 
und wie AnaCredit eine krisengetriebene 
Institution. Für das (bislang aktuellste von 
der Bundesbank berichtete) Jahr 2013 wur
den auf Basis der geltenden Meldeschwelle 
(siehe Tabelle 2) 553 584 Kredite erfasst. 
Besonders relevante Rechtsquellen sind 
hierfür §§ 14 (Meldeschwelle), 19 (Begriff: 

Kredit und Kreditnehmer) KWG sowie § 19 
Großkredit und Millionenkreditverordnung 
– GroMiKV (Morscher, 2015). 

Neben dem öffentlichen Register existieren 
eine Reihe von privaten Kreditbüros, etwa 
neben der Schufa Holding AG, der Credit
reform Boniversum GmbH, Bürgel Wirt
schaftsinformationen GmbH & Co. KG auch 
die Infoscore Consumer Data GmbH (für 
eine ausführliche Darstellung der Besonder
heiten vergleiche Schröder/Taeger, 2014). 
Somit verfügt Deutschland über ein duales 
System mit sowohl privaten als auch öf
fentlichen Kreditauskunfteien, wie dies 
auch bei Österreich der Fall ist.

Beispiel Österreich: In Österreich liegt die 
Meldeschwelle beim Zentralkreditregister, 
kurz ZKR (ehemals Großkreditevidenz) um 
einiges niedriger als in Deutschland, 
 nämlich bei 350 000 Euro. Gesetzliche 
Grundlagen des Registers liefern das Bank
wesengesetz (BWG), die Zentralkreditregis
termeldungsVerordnung (ZKRMV) sowie 
die Verordnung über den Internationalen 
Austausch von Daten des zentralen Kredit
registers, wobei die Daten monatlich zu 
melden sind. Meldepflichtig sind gemäß 
§ 75 BWG Kredit und Finanzinstitute und 
Unternehmen der Vertragsversicherungen 
bei Überschreiten der Meldeschwelle an die 
Österreichische Nationalbank (vergleiche 
oeNB, 2014, Seite 1 ff.). Per 6/2015 wurden 
dabei 119 212 solcher Kredite an das Zent
ralkreditregister der Österreichischen Nati
onalbank gemeldet (oeNB, 2015). Hinzu
zufügen ist, dass neben der einfachen 
 Meldeschwellengröße sich sowohl Definiti
onen (Kredit) als auch Berichtspflichten 
der Banken während des ange gebenen 
Zeit rahmens in Deutschland und Öster
reich mehrfach verändert und erweitert 
haben (vergleiche beispielsweise Schmie
der, 2006, Seite 656).

Anders als in Deutschland haben die größ
ten österreichischen Bankengruppen, wel
che über 800 Institute repräsentieren, 
jüngst eine gemeinsame Meldewesen
plattform, die Austrian Reporting Services 
GmbH (AuRep) gestartet, welche es unter 
anderem ermöglichen soll, den gestiege
nen Meldeanforderungen und den damit 
verbunden Kosten Herr zu werden, indem 
AuRep als Intermediär zwischen der Natio
nalbank und den Banken fungiert, was 
eine spannende und neuartige Methodik 
darstellt, wobei aber noch abzuwarten ist, 
wie sich diese in Zukunft bewähren wird 
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Registern geliefert werden. Insbesondere 
der einheitliche europäische Bankenauf
sichtsmechanismus (Single Supervisory 
Mechanism – SSM), aber auch andere Auf
sichts und  Regulierungsorgane sollen in 
der Folge Zugriff auf die Daten erhalten 
(vergleiche beispiels weise Europäische 
Kommission, 2015; und ausführlicher Rit
ter, 2014, Seiten 4 ff.). Zum geplanten Start 
Anfang 2018 sollen alle Länder des Eu
roraums Daten liefern. 

Für andere Länder gibt es zudem die 
 Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis 
 anzuschließen (Gonzáles, 2015). Die Da
tenübermittlung soll auf Basis des Loan
byLoanAnsatzes nach einem vereinheit
lichten Schema erfolgen. Anhand eines 
Fragebogens, der Anfang Mai 2014 an aus
gewählte Institute verschickt wurde, soll
ten die Kosten in Relation zum Nutzen 
 einer solchen Datenbank eruiert werden, 
wobei die damalige Liste von insgesamt 
108  Datenattributen ausging (Döring/ 
Walther, 2015). Die aktuelle Liste vom Mai 
2015 umfasst demgegenüber weit mehr 
Attribute, was die entsprechenden Kosten 
der berichtspflichtigen Institute weiter er
höhen dürfte.

Die Meldeanforderung wurde zuerst im 
EZBBeschluss 2014/6 in einem vorläufigen 
Entwurf des Referenzberichtsschemas grob 
formuliert und in vier Berichtsarten mit 
mehreren Attributen und Anonymisierungs
graden unterschieden (vergleiche Tabelle 4).

Zwölf Kategorien

Mittlerweile beinhaltet die aktualisierte 
Liste 176 Attribute (inklusive Identifier) die 
in folgende zwölf Kategorien eingeteilt 
werden (Stand Mai, 2015; vergleiche Deut
sche Bundesbank, 2015a): (1) Counterpar
ty reference data, (2) Instrument, (3) Fi
nancial, (4) CounterpartyInstrument, (5) 
Joint liabilities, (6) Linked contract, (7) Ac
counting, (8) Collaterals and guarantees 

und ob dies ein Modellansatz für andere 
Länder sein könnte (Lux/Piechocki, 2015, 
Seiten 661 ff.).

Schweiz: In der Schweiz existiert bisher 
kein öffentliches Kreditregister, die priva
ten Kreditregister hatten im Jahr 2014 ei
nen Abdeckungsgrad von 26,3 Prozent 
(Weltbank 2015a/b). 

Bisherige internationale Abkommen  
und Datenaustausch

Neben den einzelstaatlichen Institutionen 
privater oder/und öffentlichrechtlicher 
Natur kommt es auf dem Gebiet des Mel
dewesens für Kredite auch zu Kooperati
onslösungen: Länderübergreifende Zusam
menarbeit und Datenaustausch sind nicht 
neu und existieren sowohl im privaten als 
auch im öffentlichen Bereich zwischen 
Zentralbanken schon seit geraumer Zeit. 
Aufgrund der Tatsache, dass die internati
onale Verflechtung mit steigender Perso
nen sowie Kapitalmobilität in den letzten 
Jahren zunahm, erscheint dies auch sinn
voll. Im öffentlichen Bereich beteiligen 
sich neun der insgesamt fünfzehn national 
existierenden öffentlichen Kreditregister 
daran, Informationen bezüglich der Ver
schuldung von Kreditnehmern auszutau
schen: Nachdem sich 2003 zunächst acht 
Zentralbanken in einem Memorandum of 
Understanding über einen Datenaustausch 
ihrer öffentlichen Kreditregister geeinigt 
hatten, nehmen momentan die folgenden 
neun Zentralbanken daran teil: Nationale 
Bank van België N.V./Banque Nationale  
de Belgique S.A., Deutsche Bundesbank, 
Banco de España, Banque de France, Banca 
d’Italia, Banco de Portugal, Banca Naţio
nală a României, Ceská národní banka und 
Österreichische Nationalbank.

Im Rahmen dieser Kooperation werden Da
ten von Firmen sowie öffentlichen Kun
den ab einer Meldegrenze von 25 000 Euro 
jeweils am Monatsletzten (Ausnahme ist 
hier die Deutsche Bundesbank, die quar
talsweise Daten liefert) ausgetauscht. Die
ser bidirektionale Datenaustausch trat zum 
dritten Quartal 2010 in Kraft. Eine inhalt
liche Limitierung findet insofern statt, als 
nur Daten zu Kreditnehmern mit Sitz im 
jeweiligen Staat des empfangenden Regis
ters sowie zu inländischen Kreditnehmern 
übertragen werden, die dem empfangen
den Register schon durch ältere Mel
dungen, die sich aus vergangenen oder 
 aktuellen Forderungen zusammensetzen, 

bekannt sein müssen (ausführlicher Bach
mann/Hameter, 2013).

Auch unter privaten Kreditbüros werden 
Daten ausgetauscht, wobei hier in einem 
ersten Schritt zwischen Auskünften über 
Privat und Firmenkunden unterschieden 
werden muss. Bei Letzteren existieren schon 
seit Längerem Initiativen zur überregiona
len Zusammenarbeit, wie die Netzwerke 
BIGNet und Eurogate. Bei Konsumenten
auskünften können sowohl Expansions
strategien, welche auf M&AMaßnahmen 
beruhen, als auch grenzüberschreitende 
 Zusammenarbeit beobachtet werden. Ein
zelne Auskunfteien haben so mittlerweile 
eine große Präsenz sowohl europa als auch 
weltweit erlangt (Jentzsch, 2007b, Seiten 
108 f.). 

In der Gesamtsicht wird deutlich, dass es 
zwar schon Initiativen zum Datenaus
tausch zwischen einigen öffentlichen Mel
deregistern gibt, diese jedoch bisher nicht 
alle Länder mit existierenden Registern 
umfassen und deren Charakteristika sehr 
unterschiedlich sind. Zudem gab es auf
grund der Tatsache, dass manche Länder 
noch über keine öffentliche Auskunftei 
verfügen, keine europaweite Abdeckung. 

Granulares Kreditregister bei der EZB

Schon seit Längerem gibt es daher Über
legungen, in welchem Ausmaß öffentliche, 
bisher heterogene nationale Kreditregister 
und deren Informationen verwendet und 
die Datengrundlage auf EUEbene adap
tiert und harmonisiert werden könnte. Im 
Jahr 2013 wurde schließlich der Auftrag an 
die Joint Task Force on Analytical Credit 
Datasets (JTF) des Europäischen Systems 
der Zentralbanken (ESZB) gegeben, ein gra
nulares Kreditregister bei der EZB aufzu
bauen. Die Daten für dieses Register sollen 
von den bereits vorhandenen beziehungs
weise, falls noch keine existieren, von neu 
zu schaf fenden nationalen öffentlichen 

Tabelle 2: Entwicklung der 
Meldeschwellengrenze, Evidenzzentrale 
für Millionenkredite, Deutschland

Ab Jahr Meldeschwelle

1948 1 Million DM

1993 3 Millionen DM

2002 1,5 Millionen Euro

2015 1 Million Euro

Quelle: Schmieder (2006), S. 657.

Tabelle 3: Entwicklung der 
Meldeschwellengrenze, 
Zentralkreditregister, Österreich

Ab Jahr Meldeschwelle

1987 10 Millionen ATS

1994 5 Millionen ATS

2002 350 000 Euro

Quelle: oeNB (2015).
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received, (9) Instrument – collaterals and 
guarantees received, (10) Counterparty 
credit risk data, (11) Credit risk und (12) 
Group of connected clients.

Erreicht beziehungsweise überschreitet ein 
Kreditnehmer die Meldeschwelle, die mo
mentan bei 25 000 Euro angesiedelt ist 
und sich wohl im Zeitablauf noch verrin
gern könnte, sollen die Attribute für jeden 
einzelnen Kreditdatensatz übermittelt 
werden. Liegt eine Leistungsstörung oder 
Wertminderung von Krediten vor, verrin
gert sich die Schwelle auf 100 Euro für ei
nen Kreditnehmer. Je nach Attribut sind 
die Daten einmalig beziehungsweise bei 
Änderung (zum Beispiel Stammdateninfor
mationen), quartalsweise oder monatlich 
(Großteil der Attribute) in nicht anonymi
sierter Form an die Bundesbank zu melden, 
welche dann ihrerseits die Daten in anony
misierter Form (shared AnaCreditsystem) 
an die EZB weiterleitet (Deutsche Bundes
bank, 2015b).

Es ist momentan geplant, dass AnaCredit 
in drei Phasen eingeführt wird. Dabei wer

den die zu meldenden Daten sowie der 
Kreis der meldepflichtigen Kreditgeber 
schrittweise ausgedehnt (vergleiche Tabelle 
5). Denkbar ist zudem, dass es auf nationa
ler Ebene teilweise zu einer früheren Im
plementierung als auf europäischer Ebene 
kommen wird. Wahrscheinlich ist hierbei, 
dass aufgrund deren Bedeutung die priva
ten Haushalte (Immobilienfinanzierung) 
schon früher als in Phase drei  einbezogen 
werden. Eine verlängerte Implementie
rungsphase für kleinere Kredit institute 
wäre möglich, wird von der Deutschen 
Bundesbank aber nicht angestrebt, da dies 
dazu führen würde, dass die Ablösung an
derer kongruenter beziehungsweise aggre
gierter Meldungen sich weiter verzögern 
würde (Deutsche Bundesbank, 2015c). 

Komplexität und fehlende  
Abstimmung

Die Regulierungsintensität im Finanzsektor 
hat sich in der Folge der Finanzmarktkrise 
sowie der dadurch ausgelösten (Re)Regu
lierung stark erhöht. Damit verbunden sind 
spezifische Transaktionskosten für Imple

mentierung und Fortführung dieser und 
noch kommender Regularien. Laut einer 
Studie vom Dezember 2013 belaufen sich 
die Kosten für die deutsche Kreditwirt
schaft für die operative Umsetzung sowie 
den laufenden Betrieb der Regulierungs
maßnahmen im Zeitraum von 2010 bis 
2015 auf zirka 2 Milliarden Euro/Jahr, wo
bei hierzu noch weitere Kostenfaktoren, 
wie die verbesserte Eigenkapital und Li
quiditätsausstattung, hinzukommen, so
dass sich die Gesamtkosten im Bereich von 
zirka 9 Milliarden Euro/Jahr bewegen. Die
se Kosten der Regulierung werden getrie
ben von der (hohen) Anzahl, der Komplexi
tät sowie der fehlenden Abstimmung und 
Überschneidungsfreiheit der zahlreichen 
Regulierungsinitiativen (vergleiche aus
führlicher KPMG, 2013). 

Zu dieser Problematik trägt AnaCredit zu
sätzlich bei – wenngleich die Ergebnisse 
der von der EZB durchgeführten Umfrage 
zu den Kosten für AnaCredit bisher nicht 
öffentlich zugänglich sind. Bekannt sind 
hingegen die von der EZBBankenaufsicht 
gesetzten Kosten für den Zeitraum 2014 
bis 2015, welche insgesamt eine Dimension 
von 326 Millionen Euro umfassen und von 
den europäischen Banken getragen wer
den müssen (Deutsche Bundesbank, 
2015d). Diese regulatorischen Anforderun
gen beziehungsweise Kosten treffen die 
Bankindustrie zur Unzeit, nämlich in einem 
Umfeld langfristig und in den letzten Jah
ren krisenbedingt umso schärfer reduzier
ter Rentabilitäten (vergleiche dazu bei
spielsweise Sinn/Schmundt, 2014).

Neben der Kostenbelastung für die Finanz
institute werden vermehrt Bedenken hin
sichtlich datenschutz(rechtlicher) Frage
stellungen laut. Eine Nachricht, wonach 
die Bundesbank plane, die Meldeschwelle 
möglicherweise ganz wegzulassen bezie
hungsweise bis auf null zu senken, mag 
hier zusätzliche Diskussionen anheizen 
(vergleiche Handelsblatt, 2015). Hinzu 
kommt die Fragestellung, ob dies noch 
verhältnismäßig, der Grundsatz der Pro
portionalität gewahrt ist und es wirklich 
nötig ist, eine derart engmaschige Kontrol
le durchzuführen. 

Homogenisierung nachvollziehbar

Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen 
es bezüglich AnaCredit bis zum Start 
noch geben wird und in welchem Umfang 
nach einer Einführungsphase dann noch 

Tabelle 4: Referenzberichtsschema laut EZB-Beschluss 2014/6 
Art Attribute Grad der Anonymisierung
Attribute des Kreditgebers KreditgeberKennung nicht anonymisiert

Attribute des Kreditnehmers

KreditnehmerKennung

anonymisiert

Wohnsitzland

Institutioneller Sektor

Wirtschaftssektor

Größe

Variablen der Kreditdaten

KreditKennung

nicht relevant

Währung

Art des Kredits

Art der Sicherheit

Ursprungslaufzeit

Restlaufzeit

Einstufung als notleidend

Konsortialkredit

Nachrangige Forderung

Messgrößen der Kreditdaten

Aufgenommener Kredit

nicht relevant

Kreditlinien

Rückstände

Sicherheitenwert

Spezifische Kreditrisikoanpassung

Risikogewichtete Vermögenswerte

Ausfallwahrscheinlichkeit  
(nur für IRBABanken)

Zinssatz
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Nachjustierungen nötig sein werden. Da es 
sich um ein relativ junges Projekt handelt, 
gibt es dementsprechend zudem noch vie
le Unsicherheiten über die KostenNutzen
Relation. Gerade aufgrund des einheitli
chen Bankenaufsichtsmechanismus und 
der Homogenisierung des europäischen 
 Finanzmarktes erscheint das Ansinnen 
grundsätzlich nachvollziehbar, die ver
schiedenen Regularien, zur Verfügung ste
henden Finanzmarktinformationen und 
Aufsichtstools zu vereinheitlichen. 

Eine so umfassende Datenbank wirft auf 
der anderen Seite naturgemäß Fragen be
züglich Datenschutz und Privatsphäre auf – 
es droht der gläserne Kreditkunde. obwohl 
die Einführung von AnaCredit schrittweise 
erfolgen soll, um die administrativen Her
ausforderungen und Kosten für kleinere 
und mittlere Institute abzufedern, scheinen 
sie verhältnismäßig stark betroffen. Zusätz
lich würde es zumindest während einer 
Übergangsphase zu Doppelbelastungen im 
Hinblick auf das MillionenkreditMelde
wesen kommen (Götzl, 2015). Um diese 
Phase minimal zu halten, ist beabsichtigt, 
keine verlängerte Implementierungsphase 
(diese wäre grundsätzlich möglich bei Insti
tuten, deren Kreditvolumen insgesamt nicht 
mehr als 2 Prozent des Gesamtbestandes  
in Deutschland ausmachen) anzustreben 
(Deutsche Bundesbank, 2015c). Es bleibt 
dann in der Folge abzuwarten, ob sich die 
KostenNutzenRelation von AnaCredit 
mittel und langfristig durch gegenläufige 
Kosten einsparungen aufgrund dann ge
gebenenfalls wegfallender Erhebungen ver
bessern wird.
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Phase 1 Phase 2 Phase 3

Implementierung Anfang 2018 Mitte 2019 Mitte 2020

Kreis der  
meldepflichtigen 

Kreditgeber
Kreditinstitute (nach CRR)

• Individuelle Basis:  
Einlageninstitute 

• Konsolidierte Basis: 
Muttergesellschaften von 

unter EZBAufsicht  
stehenden Banken

• Konsolidierte Basis:  
Muttergesellschaften von 
nicht unter EZBAufsicht 

stehenden Banken

• gegebenenfalls: other 
financial corporations 

providing credit

Kreditnehmer Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften private Haushalte

Zu melden sind

• Buchkredite, 
• Einlagen, 

• all commitments to lend 
embedded in the contract 
hosting the deposit or loan

• Finanzderivate, 
• other accounts  

receivable,  
• außerbilanzielle Posten

• Wohnungsbaudarlehen 
(an Privatpersonen), 

• Kredite (welche keine 
Konsumentenkredite sind 
sowie nicht zum Hauskauf 
dienen) an Einzelkaufleute 

und Personengesell
schaften

Meldeschwelle
• Individuelle Basis: 25 000 Euro / 100 Euro bei NPL (je KN)  

• Konsolidierte Basis: 350 000 Euro / 1 Million Euro bei Institut ansässig in  
Meldemitgliedsstaat / Nichtmeldemitgliedsstaat, 100 Euro bei NPL (je KN)

Meldefrequenz einmalig, bei aktualisierten Daten monatlich beziehungsweise quartalsweise

Granularität LoanbyLoan
NPL.: Non performing loans, KN: Kreditnehmer
Quelle: Eigene Darstellung nach Deutscher Bundesbank (2015c), Gonzáles (2015).

Tabelle 5: Zeitplan für Ana-Credit
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